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Ein interdisziplinärer Austausch zu Fragen eines  
selbstbestimmten Todes

Band 8In seinem umstrittenen Urteil vom 26. Februar 2020 hob das Bundes-

verfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 

Selbsttötung auf und erklärte § 217 StGB, der dies unter Strafe stellte, 

für nichtig. Dabei kam dem Recht auf Suizid als Ausdruck der Selbstbe-

stimmung ein hoher Stellenwert bei. Zugleich wurde dem Gesetzgeber 

aufgegeben, die Suizidhilfe unter Beachtung der Selbstbestimmung 

über das eigene Leben ggf. neu zu regeln. In einer gemeinsamen 

Stellungnahme kritisierten die beiden Kirchen das Urteil scharf. 

Nachdem in der Folgezeit eine differenzierte Diskussion einsetzte und 

auch bereits mehrere Gesetzentwürfe für eine Neuregelung sowohl aus 

der Politik wie aus der Wissenschaft vorlagen, fand noch in der letzten 

Legislaturperiode eine erste sogenannte Orientierungsdebatte im 

Deutschen Bundestag statt. Zu allen maßgeblichen Facetten des Themas 

veranstaltete die Juristische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum im 

Sommersemester 2021 eine interdisziplinäre Gesprächsreihe, deren 

Beiträge dieser Band dokumentiert.  
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Vorwort

In seinem vielbeachteten Urteil vom 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungs-
gericht das Verbot der geschäft smäßigen Förderung der Selbstt ötung aufgehoben und 
§ 217 StGB, der dies unter Strafe stellte, für nichtig erklärt. Dabei maß das Gericht dem 
Recht auf Suizid als Ausfl uss der Selbstbestimmung einen hohen Stellenwert bei. Zu-
gleich wurde dem Gesetzgeber aufgegeben, die Suizidhilfe unter Beachtung der Selbst-
bestimmung über das eigene Leben ggf. neu zu regeln.

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die Deutsche Bischofskonferenz und der 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland das Urteil als „Einschnitt  in unsere auf 
Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur“ scharf kritisiert. Nachdem 
in der Folgezeit aus Bereichen der evangelischen Kirche wie auch der protestantischen 
Th eologie eine diff erenzierte Diskussion eingesetzt hat und inzwischen auch bereits 
mehrere Gesetzentwürfe für eine Neuregelung sowohl aus der Politik wie aus der Wis-
senschaft  vorlagen, hat am 21. April 2021 hierzu eine erste sog. Orientierungsdebatt e 
im Deutschen Bundestag statt gefunden.

Das zeitgleiche Verwaltungspraktikum der Jurastudentinnen Sophia Brauers aus Müns-
ter im Katholischen und Berit Breyer aus Bochum im Evangelischen Büro Nordrhein-
Westfalen im Frühjahr 2021 sowie ihre überzeugende gemeinsame Projektarbeit mit 
einer rechtlichen Auswertung des Urteils und einer Gegenüberstellung der bereits be-
kannten Gesetzentwürfe hat zu der Idee einer interdisziplinären Gesprächsreihe zu die-
sem Th ema an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum geführt. Dabei 
war angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie im Sommersemester 2021 klar, dass 
diese Überlegung ausschließlich virtuell umzusetzen war, so dass wir uns darauf verstän-
digt haben, über alle anstehenden Fragen in einem vierteiligen Online-Webinar jeweils 
donnerstags von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr mit Vertretern verschiedener Disziplinen so-
wohl aus der Wissenschaft  wie aus der Praxis ins Gespräch zu kommen. Behandelt wur-
den dabei zunächst am 10. Juni juristische (vor allem verfassungs- und strafrechtliche), 
daran anschließend am 24. Juni theologische (insbesondere sozialethische) und pasto-
rale, sodann am 8. Juli medizinethische, palliativmedizinische und pfl egerische Fragen, 
bevor die Reihe mit einem rechtspolitischen Ausblick am 22. Juli abgeschlossen wurde. 
Eingeladen waren (insbesondere juristische und pastorale) Mitarbeiter/innen in den 
(Erz-)Bischöfl ichen Generalvikariaten und Landeskirchenämtern, in Caritas und Dia-
konie einschließlich der entsprechenden Einrichtungen wie z. B. Krankenhäuser, Pfl e-
geheime und Hospize, Lehrende und Studierende der mitwirkenden Fakultäten sowie 
sonstige Interessierte. Die Resonanz mit insgesamt über 400 Anmeldungen aus allen 
angesprochenen Bereichen und aus allen Regionen Deutschlands für alle vier Veran-
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staltungen hat gezeigt, dass es einen Bedarf für diesen fächerübergreifenden Austausch 
gab. Eine besondere Herausforderung war die gemeinsame Moderation trotz räumli-
cher Trennung: Unsere wechselseitigen Beiträge vom jeweiligen Schreibtisch aus ließen 
keine unmitt elbaren Abstimmungen untereinander zu. Wir glauben aber, dass wir die 
jeweils Mitwirkenden wie auch die zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
weitgehend störungsfrei durch die vier Gespräche geführt haben. Von dem für den Be-
darfsfall vorbehaltenen telefonischen Kontakt mussten wir jedenfalls keinen Gebrauch 
machen.

Nach den jeweiligen Einstiegsimpulsen sowie ergänzenden Beiträgen aus der Praxis be-
stand die Möglichkeit zu Stellungnahmen und Rückfragen im Chat, die gesichtet und 
sortiert in die Diskussion mit bzw. zwischen unseren Gesprächspartnerinnen und -part-
nern eingebracht worden sind.

Wir freuen uns, dass wir alle vorgetragenen Impulse sowie nahezu alle ergänzenden 
Statements aus der Praxis in schrift licher Form erhalten haben und somit einschließlich 
der Zusammenfassungen der jeweiligen Aussprachen und unserer Moderationen die 
gesamte Gesprächsreihe in diesem Buch dokumentieren können.

Unser Dank richtet sich zunächst an die damalige Dekanin unserer Fakultät, Professo-
rin Dr. Andrea Lohse, die im Rahmen ihres Grußwortes die Bedeutung einer interdiszi-
plinären Erörterung eines solchen Th emas für unsere Fakultät hervorgehoben und die 
Gesprächsreihe eröff net hat. Sodann gebührt ein besonderer Dank allen Mitwirkenden, 
die durch ihre Beiträge den Austausch initiiert und ermöglicht haben, sowie all denje-
nigen, die sich durch ihre Fragen und Reaktionen an diesem Austausch beteiligt haben. 
Dankbar sind wir darüber hinaus Dr. Antje Rech aus Bochum und Dr. Hedda Weber aus 
Düsseldorf für die verlässliche Betreuung des Chats sowie Ludger Kämper aus Bochum 
für die technische Betreuung der Gesprächsreihe. Ferner bedanken wir uns bei Olivia 
Syrowatka für die engagierte Umsetzung der Vorgaben des Verlages. Dankbar sind wir 
schließlich auch unseren Mitherausgeberkolleginnen und -kollegen sowie dem Berliner 
Wissenschaft sverlag, namentlich der Programmleiterin Jessica Gutsche, für die Ermög-
lichung des Abdrucks in der Reihe „Kirche und Recht – Beiheft e“. Und nicht zuletzt 
bedanken wir uns beim VFR, dem Verein zur Förderung der Rechtswissenschaft  e. V. 
in Bochum, in der Person seines Vorsitzenden, Rechtsanwalt Dr. Benedikt Schneiders, 
LL. M., für die großzügige Gewährung eines Zuschusses zu den Druckkosten.

Düsseldorf/Detmold, im Januar 2022
Burkhard Kämper  / Arno Schilberg
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Einführung

Burkhard Kämper  / Arno Schilberg

Begrüßung und Eröff nung der Gesprächsreihe durch die Dekanin der Juristischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, Professorin Dr. Andrea Lohse

Burkhard Kämper

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zugleich im Namen meines Kollegen Arno 
Schilberg darf ich Sie zu unserem vierteiligen Webinar zum Assistierten Suizid und zu 
Fragen eines selbstbestimmten Todes willkommen heißen. Wir bedanken uns zunächst 
bei unserer Dekanin, Frau Kollegin Andrea Lohse, für die freundliche Begrüßung und 
Würdigung unserer Veranstaltung. Wir freuen uns, dass unser interdisziplinärer Ansatz 
auf so viel Zustimmung und Wohlwollen bei unserer Fakultät stößt.

Das zeitgleiche Verwaltungspraktikum der Jurastudentinnen Sophia Brauers aus Müns-
ter im Katholischen und Berit Breyer aus Bochum im Evangelischen Büro Nordrhein-
Westfalen im Frühjahr dieses Jahres sowie ihre überzeugende gemeinsame Projektar-
beit mit einer rechtlichen Auswertung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 
26. Februar 2020 und einer Gegenüberstellung der bereits bekannten Gesetzentwürfe 
hat zu der Idee einer interdisziplinären Gesprächsreihe zu diesem Th ema an unserer Fa-
kultät geführt. Und wir sind sehr froh – Sie konnten es ja der Einladung entnehmen –, 
dass sich beide auch unserer Bitt e zur Mitwirkung bei dieser Gesprächsreihe nicht ver-
schlossen haben.

Es versteht sich von selbst, dass uns natürlich eine Präsenzveranstaltung sehr viel lie-
ber gewesen wäre. Da die derzeitigen Rahmenbedingungen dies aber leider nicht mög-
lich machen, haben wir aus der Not gewissermaßen eine Tugend gemacht und können 
Ihnen so heute und bei den folgenden drei Terminen eine nicht nur fachliche, sondern 
auch regionale Bandbreite an Mitwirkenden präsentieren, wie es uns vermutlich bei 
einem Präsenzformat nicht möglich gewesen wäre. Dabei ist uns durchaus bewusst, 
dass es derzeit sowohl im universitären Bereich wie auch in kirchlichen Akademien 
eine Reihe von durchaus auch mehrdimensionalen Veranstaltungen zu unserem Th e-
ma gibt. Unsere Intention besteht darin, in einer zusammenhängenden Gesprächs-
reihe wirklich alle maßgeblichen Disziplinen und Aspekte des Th emas sowie die Wis-
senschaft  einschließlich der Studierenden und die Praxis miteinander ins Gespräch zu 
bringen.
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Burkhard Kämper / Arno Schilberg

Unser Dank richtet sich an alle Mitwirkenden wie auch an alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die unserer Einladung gefolgt sind. Wir liegen bereits jetzt bei weit über 
Anmeldungen und sind sehr froh darüber, dass sie sich auch unserer Absicht entspre-
chend sehr vielfältig auf die unterschiedlichen Disziplinen bzw. Tätigkeitsbereiche 
verteilen.

Nach einigen technischen Hinweisen folgen gleich die angekündigten inhaltlichen 
Impulse. Im Anschluss daran werden wir kurz etwaige Rückfragen im Kreis der Refe-
renten klären, bevor dann zunächst der Justitiar der Bundesärztekammer mit seinem 
Statement die Aussprache eröff net und wir danach in die allgemeine Aussprache gehen. 
Zu diesem Zweck bitt en wir Sie, Ihre Fragen oder Anmerkungen während der einzelnen 
Impulse in den Chat zu schreiben. Dort werden sie während der ganzen Veranstaltung 
von unseren beiden Anwältinnen des Publikums gesichtet, inhaltlich soweit wie mög-
lich sortiert und in die Diskussion eingebracht.

Arno Schilberg

Assistierter Suizid meint die Beihilfe zur Selbstt ötung. Davon ist abzugrenzen die Tö-
tung auf Verlangen oder die aktive Sterbehilfe. Dabei wird der Tod gezielt herbeige-
führt durch Handeln auf Grund eines tatsächlichen oder mutmaßlichen Willens. Das 
kann z. B. durch Überdosierung eins Medikaments geschehen. Täter ist nicht der Pa-
tient, sondern die Person, die das Medikament verabreicht. Aktive Sterbehilfe ist nach 
§ 216 StGB strafb ar. Beim assistierten Suizid geht es um die Hilfestellung beim Suizid 
durch eine Person, die ein Mitt el (meist ein Medikament) zur Selbstt ötung bereitstellt. 
Suizid ist nicht strafb ar. Deshalb bleibt auch die Assistenz beim Suizid nicht strafb ar. 
Mit der Schaff ung des § 217 StGB wollte der Gesetzgeber eine „gewerbsmäßige Bei-
hilfe“ z. B. durch einen Arzt oder einen Sterbehilfeverein (wie z. B. Exit oder Dignitas 
in der Schweiz) unterbinden. Der §  217 wurde vom Bundesverfassungsgericht am 
26.2.2020 für verfassungswidrig erklärt. Damit wurde der Rechtszustand vor Schaff ung 
dieses Paragraphen wiederhergestellt. Die rechtlichen Einzelheiten werden Frau Breyer 
und Frau Brauers näher erläutern. Es stellen sich jetzt viele Fragen vor dem Hintergrund 
des Urteils:

 – Ist der Suizid tatsächlich als eine Ausprägung der freien Entfaltung der Persönlich-
keit anzusehen?

 – Welches Verständnis von Autonomie und Freiheit kommt darin zum Ausdruck?

 – Dem Grundgesetz liegt ein Menschenbild zugrunde, das – so das BVerfG – von der 
Würde des Menschen und der freien Entfaltung seiner Persönlichkeit in Selbstbe-
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stimmung und Eigenverantwortung bestimmt ist. Kann es aber etwas geben, das der 
Würde des Menschen mehr entspricht als ihn am Leben zu erhalten?

 – Gibt es ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben bzw. Selbstt ötung?

 – Und wie kann sichergestellt werden, dass die Entscheidung eines Suizidwilligen frei-
verantwortlich und unabhängig von Erwartungen in seinem Umfeld erfolgt ist?

Viele Fragen, die eines gemeinsam haben: Sowohl die Befürworter eines liberalen als 
auch die Verfechter eines restriktiven Umgangs mit geschäft smäßiger Sterbehilfe mei-
nen, dass deren Regulierung weiterhin nötig sei. Dies wurde auch in der Bundestagsde-
batt e über Regeln zur Sterbehilfe am21. April 2021 deutlich.

In diesem Kontext haben einige protestantische Persönlichkeiten mit einem Pressear-
tikel im Januar zur Ermöglichung eines assistierten professionellen Suizids für Aufse-
hen gesorgt, der in der Folgezeit eine heft ige öff entliche Diskussion ausgelöst hat. Vor 
gut zwei Wochen haben sie unter der Überschrift  „Suizid: Vorbeugen und helfen“ ihre 
Intention noch einmal klargestellt und die Bedeutung einer breiten Debatt e hervorge-
hoben.

Einer der Autoren – wenn auch nicht namentlich genannt – dieser Kampagne war 
Professor Dr. Jacob Joussen, Zivil- und Arbeitsrechtler an unserer Fakultät mit einem 
Schwerpunkt im kirchlichen Arbeitsrecht und Mitglied des Rates der EKD. Er wird uns 
nun aus seiner Perspektive die Entwicklung dieser Überlegungen berichten. Herr Jous-
sen, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
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* Die Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt der Gesprächsreihe im Juni/Juli 2021 wieder.
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